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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 
am Freitag, den 22. August 2014, um 14:00 Uhr, in den Räumen des 

Notars Wendelin von Ketelhodt (Rittershaus Rechtsanwälte),
Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main  

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Basic Resources AG
Hansaallee 148 b
60320 Frankfurt
Tel.: + 49 (0) 69 7680747-0  
Fax: + 49 (0) 69 7680747-22  
info@basicresourcesag.de
www.basicresourcesag.de

Tagesordnung

1. Verlustanzeige gem. § 92 AktG. Abs. 1
Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung an, dass 
zum 31.12.2013  ein Verlust von mehr als der Hälfte 
des Grundkapitals der Gesellschaft besteht. 

2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2013 sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013	
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist 
zum Tagesordnungspunkt 2 keine Beschlussfassung 
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 
bereits gebilligt hat.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand 
für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie-
dern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 
Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FTR Frankfurter Treu-
hand und Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
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Teilnahme an der Hauptversammlung  
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung der 
Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 
spätestens bis Freitag, den 15. August 2014, 24:00 Uhr, 
in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache angemeldet und der Gesellschaft ihre Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Ak-
tionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
durch einen in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 
englischer Sprache erstellten und auf den Beginn des 
21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. Freitag, den 
1. August 2014, 0:00 Uhr, bezogenen Nachweis über den 
Anteilsbesitz durch das depotführende Institut nach. Die 
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müs-
sen der Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend ge-
nannten Adresse spätestens bis Freitag, den 15. August 
2014, 24:00 Uhr, zugegangen sein:

Basic Resources AG  
c/o Bankhaus Neelmeyer AG  
Am Markt 14 – 16  
28195 Bremen  
Telefax: 0421 3603 153		
E-Mail: HV@neelmeyer.de

Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über 
ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare zur 
Eintrittskartenbestellung ausfüllen und an ihr depotfüh-
rendes Institut zurücksenden. Das depotführende Insti-
tut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger 
Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die 
oben aufgeführte Adresse vornehmen.

Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teil-
nehmen möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre 
sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung 
durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung 

von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft, die nicht an 
ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine ande-
re der in § 135 AktG gleich gestellten Personen erteilt wer-
den, bedürfen der Textform. Ein Vollmachtsvordruck befin-
det sich auf der Rückseite der Eintrittskarte.
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Voll-
machten erstrecken sich nicht auf die Form der Erteilung, 
ihren Widerruf und den Nachweis von Vollmachten an Kre-
ditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 
AktG erfasste Institute oder Personen. Hier können Beson-
derheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in ei-
nem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzei-
tig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form 
der Vollmacht abzustimmen.

Anfragen und Anträge von Aktionären
zu Punkten der Tagesordnung
Anfragen und eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen 
Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesord-
nungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von 
Aktionären gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

Basic Resources AG 
HV 2014 
Hansaallee 148 b 
60320 Frankfurt am Main 
Telefax: 069 7680747 22

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Punkten der Ta-
gesordnung, die rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangen 
sind, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 
den anderen Aktionären im Internet unter www.basicresource-
sag.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge 
werden nicht berücksichtigt. 

Frankfurt am Main, im Juli 2014
Basic Resources AG
Der Vorstand


